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Jagdrecht;
Jagdlicher Einsatz von Nachtsichttechnik auf Haarraubwild, Schwarzwild und Nutria sowie Auf-
nahme des Minks in das Jagdrecht (Hinweise zur Änderung der §§ 11a, 18 und 19 AN/BayJG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 17. Mai 2024 ist eine Änderung des § 11a AVBayJG in Kraft getreten, die bayerweit jagdrechtlich
den Einsatz von Nachtsichttechnik bei der Jagd auf Haarraub- und Schwarzwild sowie Nutria zu-
lässt.

Gleichzeitig wird der Mink (Neovison vison), der zur Famitie der Marder gehört, als jagdbare Art in
§ 18 Nr. 1 AVBayJG in das bayerische Jagdrecht aufgenommen. Es wird eine ganzjährige Jagdzeit in
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 AVBayJG festgesetzt. Ats Raubwild untertiegt der Mink ebenfalts der Regetung des
§ 11a AVBayJG.

§ 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a Bundesjagdgesetz (BJagdG) regelt grundsätztich das Verbot, künstliche
Lichtquetten, Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Zieles, Nachtzielgeräte, die ei-
nen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt
sind, beim Fang oder Ertegen von Wild atter Art zu verwenden oder zu nutzen.
Dieses jagdrechttiche Verbot wird für Schwarzwild, dem Raubwild unterfaltendes Haarwild und
Nutria bayernweit vollständig aufgehoben.

Erfasst werden nach der aktuellen bayerischen Voltzugstage der waffenrechttich zutässige jagdli-
che Einsatz von Nachtsichtvor- und -aufsatzgeräten sowie von Vorrichtungen, die das Ziet be-
leuchten (z. B. IR-Strahler, Taschentampen mit Verbindung zur Jagcllangwaffe). Außerdem umfasst
die Regelung den Einsatz künstlicher Lichtquelten (z. B. Taschentampen ohne Verbindung zur
Jagdlangwaffe).
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Die Vorschriften zum Verbot der Jagd zur Nachtzeit (§ 19 Abs. 1 Nr. 4 BJagdG i.V.m. Art. 29 Abs. 2 Nr.
3 BayJG) bleiben unberührt. Das bedeutet, dass Schwarzwild sowie Raubhaarwild auch während
der Nachtzeit mit entsprechender Technik bejagt werden dürfen, nicht jedoch das Nutria, das
nicht dem Raubwild unterfällt.
Durch die Zulassung der Verwendung von Nachtsichttechnik bei der Bejagung der in hohem Um-
fang dämmerungs- und nachtaktiven Tiere wird eine sichere Schussabgabe mit sofortiger Tö-
tungswirkung sichergestellt. Es wird im Sinne des Tierschutzes, der Weidgerechtigkeit und der
Sicherheit Verwechstungen und Fehlschüssen aufgrund schtechter Sichtverhältnisse in der Däm-
merung und in der Nacht wirksam entgegengewirkt.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung der neuen jagdrechtlichen Bestimmungen.

Vieten Dank.

Mit freundlichen Grüßen

MaCtrc
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Marchner


